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Die von den Abgeordneten Mag- GEYER und Genossen am 30. 

November 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 1278/J, betreffend 

behaupteter PolizeiUbergriffe, beantworte ich wie folgt: 

Die Behauptung, MOSHAMMER sei geschlagen und zum Ablegen eines 

Geständni~ses genötigt worden, wurde erstmals a~ 11.3.1986 wäh

rend der Hauptverhandlung vor dem Landesgericht fUr Strafsachen 

Wien aufgestellt und gelangte dem Bundesministerium für Inneres 

durch eine Aussendung d~r Austria Presseagentur zur Kenntnis. Die 

daraufhin eingeleitete überprüfung ergab, daß MOSHAMMER seiner

~eit in einer ausführlichen Vernehmung durch den Journalri~hter 

Einielheiten über den Tathergang geschildeit, ein Geständnis 

abgelegt und die Fragej ob er bei .d~r Verneh~ung durch Kriminal-
.. . ". . 

bealTd;,e mißhandelt wOl-df~nsei, <:I usddic k i ich v~~nH?i nt hatte. Der 

von MOSHAMMER, der von psychiatrischen Sachverständigen in der 

Hauptverhandlung als notorischer Lügner bezeichriet wurde, erhobe

ne Mißhandlungs- bzw. Nötigungsvorwurf war für die Staatsanwalt

scha ft kei n a u~:;roeichender Gnmd, g(~:o::Jen die besch uld i~3ten Beamten 

Vorerhebungen einzuleiten. 

Die angebliche Mißhandluns der Z~usen gelangte dem Bundesministe

rium für Inneres erst durch die eingangs zitierte parlamentari

sche Anfrage zur Kenntnis. Diesbezüglich wurden nunmehr Erhebun

sen eingeleitet. Das Ergebnis dieser Ermittlungen wird der 
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Staatsanwaltschaft zugeleitet werden. 

BezüSlich der von MOSHAMMER aufsestelltenBehauptuns wurden auf 

Grund der gesebenen Beweislage keine aufsichtsbehHrdlichen Maß

nahmen eingeleitet. Die allfällige Einleitung derartiger Maßnah

men wesen der behaupteten Mißhandlung von Zeusen wird vom Ergeb

nis der eingeleiteten Ermittlungen abhänsen. 
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